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3.2 DIE BILDUNGSBEREICHE

Die Leitlinien zum Bildungsauftrag in Schleswig-Hol-
stein sind für die Bildungsarbeit in unserer Kinderta-
gesstätte maßgebend. Es werden sechs Bildungsbereiche 
defi niert. Diese stehen in einem engen Zusammen-
hang zueinander und können nicht losgelöst vonein-
ander betrachtet werden. Die Kinder bilden sich im-
mer gleichzeitig in mehreren Bildungsbereichen. 

3.2.1  MUSISCH - ÄSTHETISCHE 
BILDUNG UND MEDIEN

Die Kinder setzen sich aktiv mit allen Sinnen mit ih-
rer Umwelt auseinander. Das Ziel der musisch-ästhe-
tischen Bildung ist es, die vielfältige Wahrnehmungs- 
und Ausdrucksfähigkeit der Kinder zu erhalten und zu 
erweitern.

Die Kinder fi nden bei uns bspw.: 
• Bilder- und Sachbücher
• Hörspiele
• Instrumente
• 1x wöchentlich Musikförderung
• Verkleidungsmaterialien
• Möglichkeiten, Rollenspiele zu gestalten
• Tablets, Tonieboxen
• Mal- und Bastelmaterial…

3.2.2  KÖRPER, GESUNDHEIT 
UND BEWEGUNG

Zu den ersten Erfahrungen, die Kinder machen, ge-
hört die Wahrnehmung des eigenen Körpers. Das Kind 
erfährt seinen Körper in Bewegung und in Ruhe. Es 
spürt für sich Wohlbefi nden und auch Unbehagen. 
Das Ziel des Bildungsbereiches „Körper, Gesundheit 
und Bewegung“ ist es, den Kindern die Möglichkeit zu 
geben, durch Bewegung über ihren Körper, sich und 
die Umgebung mit allen Sinnen zu erkunden. Vielfäl-
tige Bewegungserfahrungen sind wichtig für die kör-
perliche und geistige Entwicklung der Kinder. Durch 
Bewegung nehmen sie ihren Körper und ihre Umge-
bung mit allen Sinnen bewusst wahr. Deshalb haben 
die Kinder bei uns die Möglichkeit zum Laufen, Klet-
tern, Balancieren, Schaukeln, Hüpfen, Krabbeln…
Sie können auf dem Außengelände toben und spielen. 
Wir erkunden die Umgebung – besuchen Spielplätze, 
spazieren durch die Kleingartenanlagen, machen Aus-
fl üge in den Wald…
Die Gesundheit der Kinder unterstützen wir bspw. 
durch:

• Bewegung – im Innen- und Außenbereich
• Lachen und Spaß
• Vielfältige Anregungen für Sinneserfahrungen
•  Gestaltung eines ausgewogenen, gesunden, 

vielfältigen Ernährungsangebots
•  Ermöglichen von Körpererkundungs-

spielen nach festen Regeln 
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Kinder, die ein Schlafbedürfnis erkennen lassen, ha-
ben die Möglichkeit sich im Schlafraum auszuruhen. 
Dies beruht auf Freiwilligkeit. Den Kindern soll ein 
angemessener Zeitraum zur Erholung eingeräumt wer-
den. Dies beinhaltet, dass die Kinder nicht vorzeitig 
geweckt werden (Tiefschlafphase). Das Schlafengehen 
wird, wenn möglich, immer von zwei Bezugspersonen 
begleitet. Die Kinder schlafen, je nach Vorliebe und 
Gewohnheiten die sie von Zuhause kennen (Kuschel-
tier, Schnuller, Unterwäsche etc..). Wenn die Kinder 
den Wunsch äußern, unterstützen wir die Kinder 
beim Einschlafen.
Kinder, die im Gruppenraum beim laufenden Kita-All-
tagsgeschehen einschlafen, dürfen ebenfalls ihrem 
Bedürfnis nach Ruhe und Erholung nachkommen und 
werden nicht aktiv geweckt.

3.2.2.1  HALTUNG ZUR SEXUALPÄDAGOGIK 
IN DER KITA

Das sexualpädagogische Konzept ist der Leitfaden für 
unsere Einrichtung, der den Umgang mit kindlicher 
Sexualität und Sexualerziehung regelt. Dieser Leitfa-
den dient dazu, die Sorgeberechtigten über die gemein-
same Haltung des Teams zu informieren. Zentrale Ele-
mente des Konzepts sind die Vermittlung von Wissen 
über den Körper, die Förderung eines positiven Kör-
perbildes („Ich bin gut, so wie ich bin“) und Identitäts-
fi ndung, die Vermittlung von Respekt vor eigenen und 
fremden Grenzen („Halt STOPP, ich mag das nicht!“), 
die Auseinandersetzung mit Geschlechtervielfalt und 
der Schutz vor sexualisierter Gewalt. 

„Sexualität entwickelt sich über die gesamte Lebens-
zeit. Dabei ist es wichtig zu wissen: Die sexuelle Ent-
wicklung von Kindern und deren Erleben sind grund-
legend anders als erwachsene Sexualität und davon 
unbedingt abzugrenzen. Der Umgang des Kindes mit 
seinem Körper und seinen Bedürfnissen ist spiele-
risch, spontan, neugierig und nicht zielgerichtet.“ 2

Kinder haben zu jeder Zeit die Möglichkeit, sich an 
eine pädagogische Fachkraft zu wenden und die für sie 
wichtigen Anliegen zu thematisieren. Wir beantwor-
ten die Fragen der Kinder sachlich korrekt und dem 
Entwicklungsstand angemessen. Wir nennen die Ge-
schlechtsteile beim sachlichen Namen. Kinder brau-
chen Worte für alle Körperteile. Dies hilft ihnen, den 
eigenen Körper kennenzulernen und zu akzeptieren. 
Die pädagogischen Fachkräfte wissen, dass es unter-
schiedliche Sichtweisen in den verschiedenen Fami-
lien gibt. Im offenen Dialog mit den Sorgeberechtigten 
setzen sie sich auseinander und schaffen Transparenz.

Die Neugier am eigenen Körper und dem der anderen 
ist Teil der kindlichen Entwicklung, und es ist span-
nend, sich und andere Kinder zu betrachten und zu 
untersuchen. Hier werden klare Regeln mit den Kin-
dern vereinbart.

•  Es werden keine Gegenstände in Kör-
peröffnungen eingeführt.

•  Ein Nein ist ein Nein und die Grenzen ei-
nes Kindes werden nicht überschritten.

•  Jedes Kind bestimmt über seinen Körper und 
macht seine Grenzen verbal und nonverbal 
sichtbar („Halt STOPP, ich mag das nicht!“).

•  Der Genitalbereich des anderen Kin-
des wird grundsätzlich nicht angefasst.

•  Eine altersgleiche und entwicklungsgerech-
te Spielpartnerwahl muss gewährleistet sein, 
so dass keine sprachliche und körperliche 
Überlegenheit ausgenutzt werden kann.
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•  Selbststimulation ist ein Teil der natürli-
chen Entwicklung eines Kindes. Wenn das 
Kind das Bedürfnis hat, darf es dieses in 
einem geschützten Rahmen ausleben.

•  Die Sorgeberechtigten werden infor-
miert, dass ihre Kinder in der Kita ih-
ren eigenen Körper selbst und/oder ge-
meinsam ihre Körper erkunden.

3.2.3  SPRACHE(N), ZEICHEN/SCHRIFT 
UND KOMMUNIKATION

„Die Grundlagen der Sprache sind die Wahrnehmung 
und die Bewegung. Sprechen ist die Fortsetzung des 
kommunikativen Handelns zwischen Bindungsperson 
und Kind mit anderen Mitteln
 (vgl. Butzkamm, Butzkamm 1999, S. 66).“ 3

Das Ziel des Bildungsbereiches „Sprache(n), Zeichen/
Schrift und Kommunikation“ ist es, die Kinder zu un-
terstützen und sich die Sprache zu eigen zu machen. 
Wir begleiten die Kinder dabei, sich die Sprache als 
wichtigstes Mittel zum Austausch mit anderen Perso-
nen anzueignen. Hier sind wir im Alltag für die Kinder 
das Modell und begleiten unsere Handlung verbal.

Wir regen die Kinder zum Sprechen und Zuhören an, 
bspw. durch:

•  Bilder- und Sachbücher, Bücher, die All-
tagssituationen der Kinder aufzeigen… 

• Fingerspiele, Lieder, Reime 
• Bilderkarten, Symbolverständnis
• Gesprächsregeln
• Erzählkreise
• Möglichkeiten, Rollenspiele zu gestalten…

3.2.4  MATHEMATIK, NATURWISSENSCHAFT 
UND TECHNIK

Bereits im frühen Kindesalter sammeln Kinder in ih-
rem Alltag Erfahrungen im mathematischen, natur-
wissenschaftlichen und technischen Bereich. Kinder 
sind neugierig und haben Freude am Entdecken, Ex-
perimentieren, Ausprobieren und Fragen. Das Ziel des 
Bildungsbereiches „Mathematik, Naturwissenschaft 
und Technik“ ist es, diese kindliche Neugier zu erhal-
ten und weiter zu fördern. Kinder sind Forschende in 
allen Bildungsbereichen. Wir fördern die kindliche 
Neugier, indem wir die Kinder in ihrer Entdeckungs-
freude, beim Experimentieren, Hinterfragen und Aus-
probieren unterstützen/begleiten.

Mit unseren Hochebenen geben wir den Kindern die 
Möglichkeiten zum Bauen, Konstruieren und Experi-
mentieren. Durch die spielerische Beschäftigung mit 
Zahlen, Größen, Mengen, Formen… sammeln die Kin-
der erste mathematische Erfahrungen. Bei Ausfl ügen 
in die Natur (bspw. ganztägiger Waldausfl ug) lernen 
die Kinder die heimische Flora und Fauna kennen. 
Wir staunen und fragen gemeinsam mit den Kindern 
und regen die Kinder an, selber Antworten zu fi nden 
und zu experimentieren… 
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3.2.5  KULTUR, GESELLSCHAFT 
UND POLITIK

Mit der Geburt sind Kinder Teil unserer Gesellschaft, 
unserer Kultur und Politik. Die Kinder erleben gesell-
schaftliche Zusammenhänge in verschiedenen Ge-
meinschaften – in ihren Familien, in der Kita etc. Sie 
erleben Gemeinsamkeiten, lernen aber auch Unter-
schiede kennen. Das Ziel des Bildungsbereiches „Kul-
tur, Gesellschaft und Politik“ ist es, den Kindern zu 
ermöglichen, beim Zusammenleben mit anderen Per-
sonen aktiv mitzuwirken. 
Wir begegnen den verschiedenen Kulturen neugierig 
und achtsam. Jedes Kind wird so angenommen, wie es 
ist. In der Kita werden jahreszeitliche und kulturelle 
Feste gemeinsam gefeiert. Die Kinder werden bei Ent-
scheidungen, die sie selbst und ihr Umfeld betreffen, 
miteinbezogen.

3.2.6  ETHIK, RELIGION UND PHILOSOPHIE

Kinder beschäftigen sich schon früh mit den Fragen: 
• Was ist gut – was ist böse? 
• Was ist richtig – was ist falsch?
• Warum ist das so – warum ist das nicht so? …

Das Ziel des Bildungsbereiches „Ethik, Religion, Philo-
sophie“ ist es, dass wir es den Kindern ermöglichen, 

sich und anderen Fragen zu stellen, sich Werteorien-
tierungen anzueignen. Wir greifen die vielfältigen 
Themen, die die Kinder beschäftigen, auf. 

3.3  BEGLEITUNG VON 
BILDUNGSPROZESSEN

3.3.1 DAS KINDLICHE SPIEL

In der Kindertagesstätte kommt dem Spiel eine wichti-
ge Bedeutung zu. Das Spiel ist für die gesamte Entwick-
lung des Kindes ein elementarer Grundstein. Kinder 
lernen durch Spielen. Über das Spiel sammeln Kinder 
Erfahrungen, eignen sie sich Fähigkeiten und Fertig-
keiten an. Erlebnisse und Eindrücke werden während 
des Spiels verarbeitet. Durch das Spiel wird es dem 
Kind ermöglicht, sich selbst und seine Umgebung ken-
nen zu lernen. Kinder haben die Möglichkeit, eigene 
Entscheidungen zu treffen, Regeln kennen zu lernen, 
Absprachen untereinander zu treffen und diese auch 
einzuhalten. Beim Spielen üben Kinder soziales Ver-
halten ein: Sie entwickeln Einfühlungsvermögen, Ver-
ständnis für andere und ein Gemeinschaftsgefühl. 
Konfl ikte und deren Bewältigung sind ebenfalls Be-
standteil des Spiels: Die Kinder lernen, ihren eigenen 
Standpunkt einzubringen, Konfl ikte auszutragen und 
Kompromisse zu fi nden. Beim kindlichen Spiel wer-
den das Selbstvertrauen und ein gutes Sozialverhalten 
gefördert. 
Wir geben den Kindern Raum und Zeit für ein unge-
störtes Spiel und schaffen durch unser pädagogisches 
Handeln und eine ansprechende Raumgestaltung die 
Anreize dafür.

3.3.2 DER TAGESABLAUF

07:00 – 08:00 Uhr  Frühdienst: Die Kinder werden 
gruppenübergreifend in einer 
Gruppe betreut.

08:00 – 09:00 Uhr 1. Bringzeit; Freispiel
08:30 – 09:00 Uhr Freies Frühstück
09:00 – 11:15 Uhr  Morgenkreis, Ausfl üge, „Maxi“-

Arbeit, Freispiel, Aktivitäten, 
Projekte in den Gruppen und/
oder gruppenübergreifend

11:00 – 11:15 Uhr  2. Bringzeit (vorherige Anmel-
dung bis 09:00 Uhr notwendig 
für die Planung und Mengen-
zubereitung der Mahlzeiten)

11:30 – 12:00 Uhr  Mittagessen
12:00 – 12:15 Uhr  Abholzeit (vorherige Info 

wünschenswert)
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12:15 – 13:00 Uhr	� Schlafenszeit, Ruhezeit,  
Zähne putzen

13:00 – 14:25 Uhr	� Freispiel, ruhige Aktivitäten/
Angebote, Bewegungsangebot 
Draußen/Drinnen, Vorberei-
tung des Nachmittagsimbisses

Die Kinder der Krippe kommen ins Haupthaus.

14:00 – 14:25 Uhr	 Abholzeit
14:30 – 15:00 Uhr	� Freiwillige Zwischenmahlzeit
15:00  – 16:00 Uhr	 Abholzeit
16:00 – 17:00 Uhr	� Spätdienst: Die Kinder werden  

gruppenübergreifend in  
einer/zwei Gruppe/n betreut.

3.3.3 �BEOBACHTEN UND DOKUMENTIEREN

Beobachten und Dokumentieren sind elementare Be-
standteile unserer pädagogischen Arbeit. Durch eine 
sorgfältige Beobachtung und Dokumentation lernen 
wir das Kind besser zu verstehen und können es ganz-
heitlich wahrnehmen. Wir bekommen einen Einblick 
in die Entwicklung und das Lernen des Kindes. Wir 
nehmen die Fähigkeiten und Interessen des Kindes 
wahr.
In den Kindertagesstätten des Studentenwerkes wer-
den die Beobachtungen mit drei verschiedenen Instru-
menten dokumentiert: 

• �Mappe zur Dokumentation der Entwicklung – re-
gelmäßiges Festhalten der Kompetenzen und Stär-
ken des Kindes mit Zeitraum, wann der Entwick-
lungsschritt erreicht wurde.

• �„Grenzsteine der Entwicklung“ – Tabelle zur Über-
prüfung einer altersentsprechenden Entwicklung 
und ggfs. Risiken in der Entwicklung

• �Portfolio – individuell angelegte Ordner für jedes 
Kind
Jedes Kind hat sein eigenes Portfolio. Der Ordner, 
dessen erste Seiten von den Sorgeberechtigten ge-
füllt wird, wird mit Beginn der Eingewöhnung von 

den Sorgeberechtigten mitgebracht. Vorlagen und 
Anregungen für die individuelle Gestaltung der 
ersten Seiten erhalten die Sorgeberechtigten im 
Erstgespräch mit den pädagogischen Fachkräften. 
Das Portfolio soll die Entwicklung des Kindes von 
den ersten Tagen der Eingewöhnung bis zum Ende 
der Kita-Zeit aufzeigen. Hierzu werden Werke und 
Fotos des Kindes von den Fachkräften gemeinsam 
mit den Kindern ausgesucht und mit Texten, die 
Entwicklung des Kindes beschreibend, ergänzt 
und im Portfolio abgeheftet. So werden die Inte-
ressen/Vorlieben und Themen der Kinder, deren 
Entwicklungsfortschritte, Stärken aber auch ein-
fach besondere Situationen bewusst dokumentiert 
und sichtbar gemacht. Das gemeinsame Gestalten 
und Betrachten des Portfolios bietet immer wieder 
Sprachanreize zwischen den Kindern untereinan-
der aber auch zwischen Kind und pädagogischer 
Fachkraft sowie Kind und Sorgeberechtigten. Ger-
ne dürfen die Sorgeberechtigten auch weiterhin 
am Portfolio mitarbeiten und Fotos etc. hinzuhef-
ten. Jedes Portfolio ist individuell. Bis auf wenige 
Inhalte, die innerhalb der Kita Anschützstraße 
abgesprochen sind, führt jedes Kind sein eigenes 
Portfolio und auch der individuelle Gestaltungsstil 
jeder pädagogischen Fachkraft fließt in Absprache 
mit dem Kind in das Portfolio ein. So entsteht ein 
Portfolio mit einzigartigen Rückblicken, das das 
Kind beim Verlassen der Einrichtung mit nach 
Hause nimmt. Wer das Portfolio betrachten darf, 
entscheidet das Kind. 

4. QUERSCHNITTSDIMENSIONEN

4.1 PARTIZIPATION

Der Begriff „Partizipation“ beinhaltet Teilhabe, Mit-
wirkung und Verantwortung und steht hier für das 
Sich-Einbringen von Kindern und ihre Einbeziehung 
in Entscheidungs-, Willensbildungs- und Handlungs-
prozesse, die das gemeinsame Zusammenleben in der 
Kita betreffen.
Mit Teilhabe ist das Recht und die Möglichkeit ge-
meint, an Werten, Gütern und kulturellen Schätzen 
einer Gesellschaft teilzuhaben. Mitwirkung meint ein 
aktives Handeln der Kinder, um die Gemeinschaft mit 
zu gestalten. Verantwortung bedeutet, dass die dabei 
Teilhabenden auch Verantwortung übernehmen.
Partizipation von Kindern ist nicht nur ein von Ge-
setzgeberseite eingefordertes Menschenrecht. Partizi-
pation spiegelt auch die Haltung der Erziehenden ge-
genüber den Kindern wider, also ihr inneres Bild vom 
Kind. Kindern, denen man zutraut, eigenständig nach 
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Lösungen für sich zu suchen, werden zum selbständi-
gen Handeln und Denken angeregt. 4

Täglich beteiligen wir die Kinder – ihrem Entwick-
lungsstand entsprechend – im Kita-Alltag an für sie 
wichtigen Entscheidungen und refl ektieren im Mit-
arbeiterInnen-Team immer wieder, ob wir dieses auch 
umsetzen. 

Das folgende Schaubild zeigt, worüber Kinder in 
unserer Kindertagesstätte grundsätzlich mitent-
scheiden sollen.

Kinder 
entscheiden 

mit

Wickeln/Schlafen

bei der Gestaltung
– des Tagesablaufs
– von Ausfl ügen
– von Projekten

bei der 
eigenständigen 

Wahl der 
persönlichen 

Essensmenge (nach 
Verfügbarkeit)

bei der
 Entwicklung von 

Regeln für den 
Umgang 

miteinander

bei der 
Raumgestaltung

beim Freispiel
– Spielpartner
– Spielräume

– Spielmaterial

bei der alleinigen 
Verfügung über 

das Eigentumsfach 
in der Gruppe

bei der 
Gestaltung des 

Speiseplans 
(Wunschessen)
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4.2 �BESCHWERDEMANAGEMENT 
UND FEEDBACKKULTUR 

Die Vereinten Nationen haben 1959 Erklärungen zu 
den grundlegenden Rechten eines Kindes verabschie-
det, die auch für uns maßgebend sind. Die Kinder ha-
ben ein Recht darauf, respektvoll behandelt zu werden 
und einfach nur Kind zu sein. Kinder, die sich unver-
standen fühlen, Kummer oder sich geärgert haben, 
müssen die Gelegenheit haben, dieses jemandem an-
zuvertrauen und sich Rat holen können. Das setzt vo-
raus, dass die Beschwerden von Kindern gehört, ernst 
genommen und gemeinsam bearbeitet werden. Damit 
unsere Kinder diese für sie wichtige Möglichkeit nut-
zen können, müssen sie zunächst erlernen, wie dies 
funktioniert. Schließlich bedarf es hierzu Mut, die Fä-
higkeit, sich Gehör zu verschaffen und die Gewissheit, 
dass jedes Anliegen beachtet wird. In unserer Kita ha-
ben wir eine „Feedbackkultur“ eingeführt. Die Kinder 
lernen, über ihre Sorgen sprechen zu können. Durch 
konstantes Leben einer Feedbackkultur und mit zu-
nehmendem Sprachvermögen verinnerlichen alle 
Kinder, ihre Beschwerden und ihr Lob zu artikulieren. 
Wichtig ist uns, dass Kinder erfahren, dass eine Be-
schwerde oder ein Lob grundsätzlich willkommen ist 
und darauf eine Tat folgt. Die pädagogischen Fach-
kräfte werden gemeinsam mit jedem Kind und/oder 
der gesamten Gruppe eine Lösung für das jeweilige 
Problem suchen und im besten Falle finden. Mögli-
cherweise berichtet ein Kind auch von einem Ereignis 
in seiner Familie, dann hilft die angesprochene Fach-
kraft bei der Übermittlung an die Sorgeberechtigten. 
Bei sehr jungen Kindern (1-2 Jahre) ist aufgrund ihres 
noch eingeschränkten Sprachvermögens eine genaue 
Beobachtung durch die pädagogischen Fachkräfte nö-
tig. An der Körperhaltung, Mimik, Lauten und ersten 
Worten der Kinder können sie ein Unwohlsein, Trau-
rigkeit, Ärger oder auch Freude wahrnehmen und für 
das Kind im individuellen Dialog formulieren.
Die pädagogischen Fachkräfte haben, gemeinsam mit 
den Kindern, verschiedene Beschwerdeverfahren ge-
testet und sich schlussendlich auf die Feedback Emojis 
geeinigt. Bei den Feedback Emojis handelt es sich um 
zwei ausdrucksstarke Bilder von Emojis. 

Uns ist es wichtig, dass es zwei Emojis gibt, einen zum 
Beschweren und einen zum Loben. Oft fällt es Kin-
dern (wie auch Erwachsenen) einfacher etwas oder je-
manden zu kritisieren, als zu loben. Auf diese Weise 
erweitert sich die Wohlfühlzone der Kinder stetig und 
sie erfahren wie wichtig es ist und wie gut es einem 
selbst tut für die eigenen Bedürfnisse einzustehen. Au-
ßerdem ist es uns auch wichtig den Kindern zu vermit-
teln, dass zu einer funktionierenden Feedbackkultur 
beides gehört. Die Feedback Emojis werden auf unter-

schiedliche Weisen verwendet. Sie sind Bestandteil des 
täglichen Tagesablaufs. Hierbei werden die beiden Bil-
der von den pädagogischen Fachkräften im Raum an 
einem festen Ort platziert, der von den Kindern jeder-
zeit zugänglich ist. Die Kinder werden dazu ermutigt, 
die Feedback Emojis zu nutzen, wenn sie etwas Positi-
ves oder Negatives sagen möchten. Wozu und ob die 
Kinder sich äußern ist hierbei ihnen überlassen. Es be-
steht keine Pflicht. Wie die Beschwerden oder das Lob 
der Kinder dann täglich bearbeitet werden, kommt auf 
die eingebrachten Thematiken an und werden dann 
von den pädagogischen Fachkräften und den Kindern 
gemeinsam bearbeitet. 

4.3 INKLUSION

KiTaG SH § 18 Aufnahme von Kindern und Been-
digung des Betreuungsverhältnisses
„[…] Aus Gründen einer Behinderung oder drohenden 
Behinderung darf die Aufnahme eines Kindes in eine 
Gruppe nicht abgelehnt und ein Betreuungsverhältnis 
nicht beendet werden, es sei denn die Voraussetzungen 
für eine bedarfsgerechte Förderung des Kindes sind in 
der Gruppe nicht gegeben und können nicht mit ver-
tretbarem Aufwand geschaffen werden.“ 5

Die uneingeschränkte, selbstverständliche Teilhabe 
aller Menschen in allen Bereichen des gesellschaftli-
chen Lebens macht Inklusion aus. Alle Menschen sind 
unterschiedlich, aber gleichwertig und alle Kinder ha-
ben ein Recht auf Teilhabe an hochwertiger Bildung. 
Das Wahrnehmen der Unterschiedlichkeit, das Ler-
nen voneinander, die gegenseitige Unterstützung, das 
profitieren von den einzelnen Stärken – das System an-
gepasst an die Bedürfnisse des jeweiligen Menschen – 
das ist das Ziel von Inklusion.

Zurzeit finden bei uns in der Tagesstätte für Kinder 
mit besonderen Bedürfnissen Frühförderung und Ein-
zelintegrationsmaßnahmen statt. Diese beiden Maß-
nahmen unterstützen die Kinder im Alltag in ihrer 
Gruppe, um in die Gruppe integriert zu werden. Hier-
für werden externen Fachkräfte beauftragt, die Kin-
der individuell nach ihren Bedürfnissen zu fördern/
begleiten, um sie in den Gruppenalltag zu integrieren.
Mit Hilfe des Kompetenzteams Inklusion Lübeck 
sind wir auf dem Weg zu einer inklusiven Kinderbe-
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treuung. Dies bedeutet, dass keine externen Fachkräf-
te zur Förderung des einzelnen Kindes beauftragt wer-
den, sondern die Rahmenbedingungen innerhalb der 
Kita so verändert werden, dass Kinder mit besonderen 
Bedürfnissen ohne Einschränkungen am Kitaalltag 
teilnehmen können. Zum Beispiel werden Symbolkar-
ten eingesetzt, um sprachlichen Barrieren abzubauen 
und die Teilnahme am Kitaalltag zu ermöglichen (Be-
dürfnisäußerung über Bildkarten).

4.3.1 GENDER

Genderorientiertes Arbeiten bedeutet, dass die indi-
viduellen geschlechtsspezifischen Erfahrungen von 
Jungen und Mädchen/ Männern und Frauen sowie 
die Entwicklung verschiedener Geschlechtsidentitä-
ten wahrgenommen werden und in der pädagogischen 
Arbeit verankert sind. Bei dieser Arbeit wird zwischen 
dem biologischem und dem sozialen Geschlecht (engl. 
Gender) unterschieden. Bei der genderorientierten 
Arbeit wird nach einem Weg gesucht, der weder an 
vorhandenen Vorstellungen von Mädchen- und Jun-
genrollen festhält, noch allen geschlechtstypischen 
Verhaltensweisen entgegenzuwirken versucht. 
Geschlechterrollen werden in unserer täglichen päda-
gogischen Arbeit nicht zugeschrieben. 
In der Kindertagesstätte beziehen wir die Kinder 
gleichberechtigt in den Alltag ein, unabhängig von 
ihrem Geschlecht. Die spielpädagogischen Aktivitäten 
in unserer Einrichtung richten sich gleichermaßen an 
alle Kinder – geschlechtsunabhängig – und dürfen von 
allen Kindern genutzt werden. 
Von Kindern eingebrachte Themen werden im Tages-
geschehen sensibel und respektvoll behandelt und das 
pädagogische Personal steht im regelmäßigen Aus-
tausch hierüber. Im Team besprochene Inhalte werden 
entwicklungsgerecht an die Kinder weitergegeben, um 
die Bedeutung ihrer Themen zu symbolisieren. Auf 
diese Weise schaffen wir Gelegenheiten für die Kin-
der, sich als eigenständige Personen wohlzufühlen 
und somit ihre individuelle Geschlechtsidentität ent-
wickeln zu können.

In unserem Alltag zeigt sich dies unter Anderem 
folgendermaßen:

•	�Raumgestaltung: In der Verkleidungsecke 
finden sich z.B. viele verschiedene Requi-
siten für verschiedene Rollenspielaktivitä-
ten. Zum Beispiel Bausicherheitshelme und 
Werkzeuge, verschiedene Kostümierungen, 
Kinderküche und Haushaltsutensilien.

•	�Die pädagogischen Fachkräfte nutzen gen-
dergerechte Sprache, welche unter anderem 
keine Berufe nach Gendern wertet. (z.B. an-
stelle von: der Arzt und die Krankenschwes-
ter j Ärztinnen und Ärzte sowie Kran-
kenpflegerinnen und Krankenpfleger)

•	�Angebote werden bei uns interessens-
orientiert und nicht genderspezifisch an-
geboten. Jedes Kind darf sich beteiligen.

4.3.2 INTERKULTURELLE ERZIEHUNG

Kindertagesstätten sind Orte, in denen individuelle 
Persönlichkeiten und unterschiedliche Kulturen auf-
einandertreffen. Durch interkulturelle Erziehung 
möchten wir Unterschiede in der Herkunft aufzeigen 
und ein respektvolles Miteinander von Kindern unter-
einander sowie der Erwachsenen fördern. Auf diese 
Weise möchten wir gemeinsam voneinander lernen 
und die Vielfalt als Bereicherung verstehen. Kultur 
äußert sich u.a. in Sprache, Gebräuchen, Festen, Klei-
dung, Essen, Religion, Musik sowie Kunst jeder Art 
und Sozialverhalten. Wir pädagogischen Fachkräfte 
sind interessiert und offen gegenüber anderen Kultu-
ren und deren Gewohnheiten/Traditionen. In unserer 
Kindertageseinrichtung nutzen wir u.a. über verschie-
dene Medien die Möglichkeit Musik in verschiedenen 
Sprachen zu erleben. Wir haben Spielsachen (Duplos, 
Puppen etc.) mit verschiedenen optischen Merkmalen 
um Vielfalt auf zu zeigen. Nach Absprache, Umsetz-
barkeit und schriftlicher Information seitens der Sor-
geberechtigten berücksichtigen wir auch kulturelle/
religiöse Essensgewohnheiten der Familien. Während 
der Aufnahmegespräche werden kulturelle Lebens-
weisen der Familien besprochen und schriftlich fest-
gehalten. Für Elterngespräche nutzen wir bei Bedarf 
und/oder Verfügbarkeit DolmetscherInnen oder unse-
ren digitalen Translater. 
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5. ÜBERGÄNGE GESTALTEN

5.1 �ÜBERGANG VON DER 
FAMILIE IN DIE KITA

Mit dem Eintritt des Kindes in die Kindertagesstätte 
beginnt ein neuer Lebensabschnitt für alle Beteiligten. 
Die Eingewöhnung stellt für die Kinder und die Sor-
geberechtigten eine Herausforderung dar, die intensiv 
und behutsam von der pädagogischen Fachkraft be-
gleitet werden muss. Für viele Kinder ist die Zeit der 
Eingewöhnung die erste Trennung vom Elternhaus 
und von den Hauptbezugspersonen. Das Kind muss 
lernen, seine Verlust-ängste zu bewältigen, seine neue, 
unbekannte Umgebung zu erschließen, Beziehungen 
zu anderen Kindern und Erwachsenen aufzubauen, 
um seinen Platz in der Gruppe finden zu können. Für 
die Sorgeberechtigten ist die Eingewöhnung ebenfalls 
oftmals die erste Trennung von ihrem Kind, was mit 
Fragen, Unsicherheiten und starken Emotionen ver-
bunden sein kann. Sorgeberechtigte müssen bereit 
sein, die Ablösung ihres Kindes zu zulassen und zu un-
terstützen. Die Sorgeberechtigten müssen Vertrauen in 
die Arbeit der Kindertagesstätte entwickeln.

In der Eingewöhnung wird die Basis für die gesamte 
Zeit in der Kindertagesstätte gelegt. Daher ist es un-
ser pädagogisches Ziel, die Voraussetzungen zu schaf-
fen, dass sich ein Vertrauensverhältnis zwischen den 
pädagogischen Fachkräften, dem Kind und den Sor-
geberechtigten entwickeln kann und eine tragfähige 
Beziehung zwischen dem Kind und der Bezugsperson 
aufgebaut werden kann. 

Vor Beginn der Eingewöhnung finden das Aufnahme-
gespräch mit der Kitaleitung und das Erstgespräch mit 
der pädagogischen Fachkraft statt. Im Aufnahmege-
spräch werden vertragliche Regelungen getroffen und 
ein Einblick in die pädagogische Arbeit der Kita vermit-
telt. In dem Erstgespräch mit der pädagogischen Fach-
kraft, die die Eingewöhnung des Kindes übernehmen 
wird, werden die Sorgeberechtigten über die Gruppen-
struktur und den Tagesablauf informiert. Zudem er-
fragen wir den Entwicklungsstand des Kindes, seine 
Gewohnheiten, Vorlieben etc. Die Gestaltung der Ein-
gewöhnungszeit wird unter Berücksichtigung der von 
den Sorgeberechtigten gegebenen Informationen ge-
meinsam besprochen. Die Dauer der Eingewöhnung ist 
von Kind zu Kind verschieden. Einige Kinder bewälti-
gen diesen Entwicklungsschritt schnell, andere Kinder 
etwas langsamer. Krankheit, Urlaub oder unregelmä-
ßige Besuche der Kindertagesstätte verlängern die Ein-
gewöhnung. Die tägliche Dokumentation ist die Vor-
aussetzung für die Gestaltung der Eingewöhnungszeit.
Zu Beginn der Eingewöhnung nimmt die pädagogische 

Fachkraft behutsam Kontakt zum Kind auf. Das Kind 
wird von einer ihm vertrauten Bezugsperson begleitet. 
Dies sollte möglichst die gleiche Person sein, da die-
se in den ersten Tagen der Eingewöhnung als sicherer 
Hafen und Anlaufstation fungiert. Gleichzeitig ist es 
von Seiten der Sorgeberechtigten wichtig, dem Kind 
die Möglichkeit zu geben und zu ermutigen, den Grup-
penraum zu erkunden, den Kontakt zu den pädago-
gischen Fachkräften und Kindern aufzunehmen. Die 
tägliche Betreuungszeit wird schrittweise erhöht unter 
Berücksichtigung der Entwicklung des Kindes. In der 
ersten Woche der Eingewöhnung wird es bereits eine 
erste kurze Trennung geben. Die Zeiträume der Tren-
nungen werden langsam erweitert. Hier bedarf es im-
mer wieder der gemeinsamen Reflektion zwischen den 
Sorgeberechtigten und der pädagogischen Fachkraft. 
Die Eingewöhnung ist abgeschlossen, wenn das Kind 
eine tragfähige Beziehung zur pädagogischen Fach-
kraft aufgebaut hat. Dies lässt sich daran erkennen, 
dass das Kind Kontakte beim Spielen und pflegerischen 
Aufgaben zulässt und dass es sich auch in schwierigen 
Situationen von der pädagogischen Fachkraft beru-
higen und trösten lässt. Als Zeichen für die Sorgebe-
rechtigten, dass die Eingewöhnung abgeschlossen ist, 
führen wir ein Eingewöhnungsrückmeldegespräch, in 
dem die Sorgeberechtigten über ihre Gefühle bei der 
Abgabe ihres Kindes sprechen können. Dieses und fol-
gende Gespräche bilden die Basis für eine gelungene 
Erziehungspartnerschaft und stärken das Gefühl, ihr 
Kind ohne Unsicherheiten in die Obhut der Fachkräfte 
zu geben.

5.2 �ÜBERGANG VON DER KRIPPE 
IN DIE FOLGEGRUPPE

Vor dem dritten Lebensjahr wechseln die Kinder von 
der Krippengruppe in die Familiengruppe. Der Über-
gang von der Krippe in eine Familiengruppe wird mit 
allen Beteiligten – Kind – Sorgeberechtigten – pädago-
gischen Fachkräften – gemeinsam individuell geplant, 
bewusst gestaltet und feinfühlig begleitet.
Ein gleitender und individuell gestalteter Übergang ist 
wichtig, da ein Wechsel in eine Familiengruppe die 
Kinder vor neue Herausforderungen stellt. Dies sind 
beispielsweise:

•	�Das Einleben in eine in der Regel größere Gruppe
•	�Den Aufbau einer Bindung zu den 

neuen pädagogischen Fachkräften
•	Den Aufbau neuer Kontakte zu Kindern 
•	�Das Kennenlernen des 

Tagesablaufes in der Gruppe
Um einen fließenden Übergang ohne große neue Ein-
gewöhnung zu gestalten, gehen die Krippenkinder 
täglich nachmittgas ins Haupthaus. Die Kinder wer-
den den bestehenden Gruppen fest zugeordnet und 
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durch die Gruppenfachkräfte betreut. In der Zeit am 
Nachmittag haben sie so die Gelegenheit, die anderen 
Gruppenräume, die Fachkräfte und die Kinder der je-
weiligen Gruppe kennenzulernen. Sobald dann die 
Zeit des Wechsels von der Krippengruppe in die Fa-
miliengruppe ansteht, können die Kinder bereits auf 
eine Vertrautheit/Sicherheit zurückgreifen, da ihnen 
die Gruppen bereits bekannt sind. Das sonst im Über-
gang entstehende Fremdgefühl in eine neue Gruppe 
tritt nicht auf. 

5.3  ÜBERGANG VON DER KITA 
IN DIE SCHULE

Der Übergang von der Kindestagesstätte zur Grund-
schule stellt für die Kinder eine der wichtigsten Ver-
änderungen und Umbrüche in ihrem Leben dar. Den 
Kindern wird beim Übergang von der Kindertages-
stätte in die Grundschule ermöglicht – aber auch zuge-
traut – die gewohnte Umgebung mit den Ritualen, den 
Bezugspersonen und den Freunden zum Teil zu ver-
lassen. Die Vorfreude auf die Schule erleichtert diesen 
Schritt. Die Kinder sind sehr lernmotiviert. Sie möch-
ten bspw. Lesen, Schreiben, Rechnen lernen. Gleich-
zeitig kann dieser neue Lebensabschnitt auch Ängste 
und Unsicherheiten mit sich bringen. Die Zusammen-
arbeit zwischen Kindertagesstätte und Grundschulen 
soll dazu beitragen, dass für jedes Kind ein gleitender 
und gelingender Übergang gewährleistet wird. 
Seit 2021 arbeiten wir mit der Paul-Klee-Schule im 
Hochschulstadtteil als Kooperationspartnerin zusam-
men. Einmal im Monat besuchen wir mit den „Maxis“ 
die Schule. Die Maxi-Gruppe setzt sich gruppenüber-
greifend aus den zukünftigen Schulkindern zusam-
men. Sie verlassen für die Zeit der Angebote den festen 
Gruppenverband. Dadurch ist ein fl ießender Übergang 
gegeben.

„Kindertageseinrichtungen und Grundschulen haben 
einen Bildungs- und Erziehungsauftrag, der in den je-
weiligen Gesetzen und Ausführungsbestimmungen 
verankert ist. Gemeinsam gilt das Ziel, die Entwick-
lung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit und seine Lern-
bereitschaft und Lernkompetenz zu fördern.“6

Alle Kinder, die bis zum 30. Juni des laufenden Ka-
lenderjahres sechs Jahre alt werden, sind in Schles-
wig-Holstein schulpfl ichtig. Kinder (Kann-Kinder), 
die zum angegebenen Zeitpunkt noch fünf Jahre alt 
sind, können unter Umständen vorzeitig eingeschult 
werden. Der Zeitraum für die Kann-Kinder in unserer 
Einrichtung erstreckt sich nach Absprache mit unse-
rem Kooperationspartner bis zum 30. September des 
laufenden Jahres. Hier greift unser Verfahren für die 
Aufnahme der Kann-Kinder. Dieses können Sie dem 
Anhang entnehmen.
Bei der Vorbereitung auf die Schule achten wir darauf, 
die Gesamtpersönlichkeit der Kinder zu unterstützen. 
Die Schwerpunkte unserer Vorbereitung bilden die 
Stärkung sozial-emotionaler Fähigkeiten und die För-
derung schulnaher Fähigkeiten.
Mit diesen Angeboten unterstützen wir die Maxis, er-
folgreiche Schulkinder zu werden:

•  Besuch des Junior Campus:
„FRAGEN, FORSCHEN UND BEGREIFEN – 
Forschendes Lernen heißt u. a. sehen, staunen 
und dann selbst ausprobieren: MINT bietet 
Kindern und Jugendlichen, aber auch uns Er-
wachsenen, eine schier unerschöpfl iche Fund-
grube für eigene Forschungen und Erkenntnisse. 
Entdeckt mit uns die Welt der Wissenschaft! 
Alles was wir brauchen ist eine Portion Neugier-
de, eine Portion Zeit, eine Portion Freude und 
eine Portion Lust auf das Unbekannte …um den 
Rest kümmern wir uns vom Junior Campus!“ 7

•  altersgerechte und spielerische Schulung 
von Wahrnehmung, Wortschatz, Raum-
vorstellung und Zahlenverständnis

•  Förderung grob- und feinmotori-
scher Kompetenzen sowie von Gedächt-
nis- und Konzentrationsfähigkeit

•  Thematische Ausfl üge/Projekte (z.B. Tierschutz, 
Teddyklinik, EBL Lübeck, Offener Kanal Lübeck)

Das Kind wird von uns behutsam auf den Übertritt von 
der Kindertagesstätte zur Schule vorbereitet. So kann 
Ihr Kind mit Vorfreude und Selbstvertrauen in das ers-
te Schuljahr starten.
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6. ZUSAMMENARBEIT

6.1 ZUSAMMENARBEIT IM TEAM

Unser pädagogisches Team besteht aus den pädagogi-
schen Fachkräften, der folgenden Professionen: Kind-
heitspädagogInnen, ErzieherInnen, KinderpflegerIn-
nen und sozialpädagogischer AssistentInnen. Diese 
verteilen sich über die fünf Gruppen und übernehmen 
unterschiedliche Tätigkeitsbereiche. Es gibt Fachkräf-
te, die den Gruppen fest zugeordnet sind, und flexib-
le Fachkräfte, die in den Gruppen unterstützen oder 
bei Abwesenheiten vertreten. Das Leitungsteam befin-
det sich in der Regel nicht im Gruppendienst und ist 
freigestellt für den Betrieb und die Organisation der 
Einrichtung. Die Verantwortung für die Gesamtgrup-
pe trägt eine zur 1. Fachkraft befähigte Person, wobei 
die beiden zugeordneten Gruppenfachkräfte gleichbe-
rechtigt zusammenarbeiten. 
Wir sind fortlaufend auf dem Weg, unsere Zusammen-
arbeit zu optimieren, z.B. durch Teamfortbildungen 
zur gemeinsamen Werte- und Qualitätsentwicklung. 
Die Fachkräfte nehmen an Weiterbildungen fortlau-
fend zu fachspezifischen Themen teil (z.B. Autismus 
Spektrum Störungen, Kinder mit herausforderndem 
Verhalten, Prävention). 

Alle pädagogischen Fachkräfte sind in der alltagsinte-
grierten Sprachbildung in Kindertagesstätten geschult.
„Wir orientieren uns an den Werten des Studenten-
werks Schleswig-Holstein. Das sind Wertschätzung, 
Lebensfreude, Transparenz, Leidenschaft, Loyalität, 
Respekt, Sinnhaftigkeit, Verbindlichkeit, Verbunden-
heit und Vertrauen. In den Kitas sind unsere Werte am 
Kind orientiert. Das sind insbesondere das Bedürfnis 
nach Schutz, Geborgenheit, Anerkennung und Unter-
stützung.“ 8

WAS EIN STARKES TEAM AUSZEICHNET
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Wunsch der Sorgeberechtigten

Fke führen das Elterngespräch / Entscheidung der Sorgeberechtigten
(Option: Eine „Maxikraft“ kann das Gespräch begleiten)

Kita  ✔Schule 
Fke erstellen SEP

Kita  ✔Schule

Entscheidung der Sorgeberchtigten

 Offizielle Entscheidung durch Schule, Schulärzte, Gesundheitsamt…
 (Schuluntersuchung, Schultest, Schuleignungstest…)

Kita  ✔Schule

Offizielle Zusage Offizielle Absage

Teilnahme an den Maxitreffen  ✔ Keine Teilnahme an den Maxitreffen   ✔

Fk(e) = Fachkraft/Fachkräfte / SEP = Schuleingangsprofil

VERFAHREN MIT „KANN-KINDERN“ IN DER KITA ANSCHÜTZSTRASSE
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Einmal wöchentlich finden unsere Dienstbesprechun-
gen statt, die wechselseitig von den pädagogischen 
Fachkräften protokolliert werden. Die Dienstbespre-
chungen dienen der Planung, Durchführung und Re-
flexion pädagogischer und organisatorischer Abläufe. 

6.2 �ZUSAMMENARBEIT MIT 
PRAKTIKANTEN/FSJ-LERN

Unsere Einrichtung unterstützt die Ausbildung von 
pädagogischen Fachkräften, indem sie Praktikums-
plätze und die Begleitung des Praktikums anbietet. 
In Zusammenarbeit mit dem Paritätischen Wohl-
fahrtsverband erfolgt die Betreuung von FSJ-Kräf-
ten (Freiwilliges Soziales Jahr). Ziel des FSJ-Jahres ist 
es, erste Erfahrungen in der Arbeitswelt im sozialen 
Dienstleistungsbereich zu sammeln, um sich mit der 
Frage der eigenen Berufsentscheidung auseinanderset-
zen zu können.

6.3 �ZUSAMMENARBEIT MIT 
ANDEREN INSTITUTIONEN

6.3.1 �FACHBEREICHE DER 
HANSESTADT LÜBECK

Unsere Kindertagesstätte arbeitet mit Fachbereichen 
der Hansestadt Lübeck zusammen. 
Über das Jugendamt als Förderungsgeber erfolgt die 
Verteilung der Landesmittel an die Kindertagesstät-
ten. Jährlich erhält das Jugendamt einen Erhebungs-
bogen zur Bestandsaufnahme und zur Ermittlung der 
Kostenerstattung nach § 25 KiTaG und Fördervertrag. 
Der Fachbereich „Soziale Sicherung“ prüft und ent-
scheidet Ermäßigungsanträge des Elternbeitrages der 
Sorgeberechtigten (einkommensabhängig), der Fach-
bereich Kindertagesbetreuung gewährt eine Geschwis-
terermäßigung (einkommensunabhängig). 

Auch inhaltlich findet eine Zusammenarbeit statt: 
z.B. treffen sich die LeiterInnen aller Kindertages-
stätten der einzelnen Stadtteile vierteljährlich beim 
Regionaltreffen.
Hier werden die Bedarfe in den Stadtteilen erörtert, ab-
zusehende Tendenzen und ihre Auswirkungen auf die 
pädagogische Arbeit besprochen. 

Das 2001 in Kraft getretene Infektionsschutzgesetz 
(IFSG) verpflichtet Träger von Kindertagesstätten, be-
sondere Maßnahmen zur Vorsorge und Aufklärung 
bei auftretenden Infektionskrankheiten in Gemein-
schaftseinrichtungen zu veranlassen. Gemeinsam mit 
dem Gesundheitsamt wird auf die Einhaltung geach-
tet. Neben einem generellen Beratungsangebot ist das 

Gesundheitsamt außerdem Anbieter vorbeugender 
Maßnahmen:

•	�Einmal jährlich findet in den Lübecker Kin-
dertagesstätten – so auch in unserer – eine 
zahnärztliche Untersuchung statt. 

•	�Weiterhin werden ergänzende Maßnahmen 
wie die zahngesundheitliche Aufklärung 
durchgeführt: Eine Prophylaxefachkraft der 
Arbeitsgemeinschaft Jugendzahn-pflege bie-
tet Zahngesundheitsunterricht an (prakti-
sche Zahnputzübungen und Gespräche über 
eine Ernährung, die Zähne gesund erhält). 

6.3.2 �THERAPEUTISCHE EINRICHTUNGEN

Zur Behandlung bestimmter körperlicher, geistig-in-
tellektueller, sensorischer und sozialer Behinderungen 
von Kindern bedarf es neben der rein medizinischen 
Behandlung durch die Kinderärzte/innen häufig auch 
der Behandlung durch Angehörige der medizinisch-
therapeutischen bzw. heilpädagogischen Berufsgrup-
pen. Pädagogische Fachkräfte haben die Aufgabe, Sor-
geberechtigten weiterführende Hilfen vorzuschlagen, 
wenn die von ihnen betreuten Kinder fachspezifische 
Hilfen benötigen. Mit dem Einverständnis von Sor-
geberechtigten können sie an andere Berufsgruppen 
vermitteln (z.B. Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, 
Logopäden).

7. �BILDUNGS- UND ERZIEHUNGS-
PARTNERSCHAFT MIT DEN 
SORGEBERECHTIGTEN

Die kontinuierliche, respekt- und vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit zwischen den Sorgeberechtigten und 
unserer Kindertagesstätte gestaltet die Bildungs- und 
Erziehungspartnerschaft. Unser Ziel ist die bessere 
Förderung der Kinder hinsichtlich ihrer Bildungs- und 
Entwicklungschancen. Hierzu bedarf es der gemeinsa-
men Verantwortung und partnerschaftlichen Zusam-
menarbeit von Sorgeberechtigen und pädagogischen 
Fachkräften. Die Sorgeberechtigen werden von uns 
als primäre Bindungs- und Bezugspersonen anerkannt 
und wertgeschätzt. Dialog und Kommunikation sind 
die Grundlage der Partnerschaft.

7.1 �GESPRÄCHE MIT DEN 
SORGEBERECHTIGTEN

Ein individueller Informationsaustausch über den 
Entwicklungsstand des Kindes ist durch Aufnahme-
gespräche,  End-Eingewöhnungsgespräche,  Tür- und 
Angelgespräche, Entwicklungsgespräche gegeben. Die 
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tägliche aktive Bring- und Abholsituation bietet den 
Sorgeberechtigten und den pädagogischen Fachkräf-
ten die Möglichkeit für kurze Gespräche, die den Aus-
tausch aktueller Informationen betreffen.
Innerhalb einer Bildungs- und Erziehungspartner-
schaft kommt den Entwicklungsgesprächen eine zent-
rale Funktion zu. Das Entwicklungsgespräch beinhal-
tet den gemeinsamen Austausch über die Entwicklung 
des Kindes. Hierbei bringen sich die Sorgeberechtigten 
und die pädagogischen Fachkräfte mit ihren Beob-
achtungen und Wahrnehmungen aus ihrer jeweiligen 
Perspektive ein. In den Entwicklungsgesprächen kön-
nen zum Wohle des Kindes gemeinsam Erziehungs-
vorstellungen, Erziehungsziele und Bildungsziele aus-
getauscht, diskutiert und vereinbart werden. Weitere 
Inhalte von Entwicklungs-gesprächen können sein: 
das Wohlbefinden und die Engagiertheit des Kindes, 
die Themen und Interessen des Kindes, die Stärken des 
Kindes, die Interaktion und Kommunikation des Kin-
des, die Wünsche und Bedürfnisse des Kindes, Spiel-
themen und Spielpartnerschaften, Essverhalten…

7.2 ELTERNNACHMITTAGE

Zweimal jährlich finden pro Gruppe Elternnachmitta-
ge statt. Bei Bedarf kann die Häufigkeit variiert werden. 
Elternnachmittage geben den Sorgeberechtigten Raum 
und Möglichkeit sich besser kennenzulernen und 
gegenseitig auszutauschen. Inhalte der Elternnach-
mittage sind u.a. gruppenspezifische Informationen, 
pädagogische Themen, Organisatorisches, Projekte, 
Elternversammlung mit der Wahl der Elternvertreter/
Innen… 
Die Sorgeberechtigten haben die Möglichkeit, Fragen, 
Themen, gruppenspezifische Anliegen in den Eltern-
nachmittag mit einzubringen. 

7.3 ELTERNVERTRETUNG / KITA-RAT

Im Kindertagesstätten-Gesetz Schleswig-Holstein ist 
die Mitwirkung der Sorgeberechtigten / Erziehungs-
berechtigten in den Kindertageseinrichtungen gere-
gelt. (siehe auch Grafik auf Seite 24) 
„Die Erziehungsberechtigten der Kinder, die eine Kin-
dertageseinrichtung besuchen, bilden die Elternver-
sammlung. […] Die Elternversammlung wählt aus ih-
rer Mitte in der Zeit zwischen dem 1. August und dem 
15. September jeden Jahres eine Elternvertretung mit 
mindestens einer Sprecherin oder einem Sprecher. […]

Die Elternvertretung nimmt folgende Aufgaben wahr: 
•	�Sie beruft mindestens einmal jährlich im Ein-

vernehmen mit dem Träger der Kindertages-
einrichtung die Elternversammlung ein. 

•	�Sie fördert die Zusammenarbeit zwischen den 
Erziehungsberechtigten, den in der Einrichtung 
tätigen Kräften, dem Träger der Kindertagesein-
richtung sowie der Standortgemeinde, den Schu-
len und anderen öffentlichen Einrichtungen. 

•	�Sie vertritt in Kindertageseinrichtungen mit 
zwei oder mehr Vormittagsgruppen die In-
teressen der Erziehungsberechtigten und 
ihrer Kinder im Beirat (§ 18 KiTaG).“ 9

Einmal im Monat kommen die Elternvertretenden der 
Gruppen, das Leitungsteam und aus dem Team heraus 
zwei gewählte Fachkräfte zusammen.
Hier werden verschiedene Themen aus dem Kita -All-
tag, Fragen, Anliegen sowie die Schließzeiten der Kita 
besprochen. 

7.4 BESCHWERDEMANAGEMENT 

Feedback und Anregungen von Sorgeberechtigen 
und Mitarbeitenden sind erwünscht. Wir verstehen 
dies als Gelegenheit, unsere Arbeit in unserer Kita zu 
verbessern. 
Wenn Feedback an uns herangetragen wird, nehmen 
wir dieses sehr ernst und versuchen mit allen Beteilig-
ten eine Klärung der Situation herbeizuführen. Feed-
back kann uns in mündlicher und schriftlicher Form 
herangetragen werden. Einen Musterbogenhaben wir 
Ihnen beigelegt.

8. �SCHUTZAUFTRAG BEI KINDES-
WOHLGEFÄHRDUNG (§ 8A SGB VIII)

§ 8a SGB VIII verpflichtet jede pädagogische Fachkraft 
über das Wohl jedes einzelnen Kindes, das ihr anver-
traut ist, zu wachen. Wir pädagogischen Fachkräfte 
haben einen Schutzauftrag. Um den Schutz von Kin-
dern vor Gefahren für ihr Wohl zu gewährleisten, hat 
das Studentenwerk ein geregeltes Verfahren festgelegt, 
mit dem Ziel Verdachtsfälle
bei Machtmissbrauch, Übergriffen und Gewalt auf-
zuzeigen, und Handlungssicherheit für Mitarbeiten-
de, Leitung, Träger und Sorgeberechtigen zu geben. 
Grundlage für dieses Verfahren ist die „Arbeitshilfe 
Kinder- und Jugendschutz in Einrichtungen“. 
Der in der Arbeitshilfe beschriebene Verfahrensab-
lauf in 10 Schritten sowie die Dokumentation nach § 
8a SGB VIII sind allen pädagogischen Fachkräften be-
kannt und liegt in jeder Gruppe der Kindertagesstätte 
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vor. Hilfe, Beratung und Unterstützung erhalten die 
Leitung und die pädagogischen Fachkräfte durch die 
Fachberatung und die Abteilungsleitung. 
Bei Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung werden 
alle Handlungsschritte dokumentiert. 
Erforderliche Hilfen werden gemeinsam erarbeitet 
und eingeleitet. Die Sorgeberechtigten werden in das 
Verfahren mit einbezogen, wenn der Schutz des Kin-
des dadurch nicht in Frage gestellt ist. Im Falle einer 
akuten Kindeswohlgefährdung schaltet das Leitungs-
team das zuständige Amt und im Notfall die Polizei 
ein. Gleichzeitig informiert sie die Abteilungsleitung 
und die Fachberatung im Studentenwerk SH.

9. KINDERSCHUTZKONZEPT

In Zusammenarbeit mit den Fachkräften aus allen Ki-
tas des Studentenwerk SH wurde ein Präventionskon-
zept entwickelt. Ein besonderer Schwerpunkt wurde 
auf sexualisierte Gewalt gelegt.
Der Auftrag unserer Kindertagesstätte ist, die uns an-
vertrauten Kinder in ihrer Entwicklung zu begleiten 
und zu fördern und ihnen gleichermaßen ein fördern-
des, sicheres und geborgenes Umfeld zu bieten.
Kinder brauchen emotionale Zuwendung, Förderung, 
Ermutigung und körperliche Fürsorge. Leider können 
Kinder, trotz besonderem Schutz, körperliche, seeli-
sche und sexualisierte Gewalt in Kindertagesstätten 
erfahren. Übergriffiges Verhalten kann von anderen 
Kindern, aber auch von Erwachsenen ausgehen. Kör-
perliche, seelische und sexualisierte Gewalt verletzt 
die Würde der Kinder und gefährdet ihre körperliche 
und seelische Entwicklung. Die verschiedenen Formen 
der Kindeswohlgefährdung kommen oft in Kombina-
tion vor, sie können gleichzeitig aber auch zu verschie-
denen Zeiten in der Entwicklung des Kindes auftreten.
Wir als pädagogische Fachkräfte sind uns der besonde-
ren Aufgabe und der damit verbundenen Verantwor-
tung bewusst. Der sichere Umgang und die Sensibili-
sierung für dieses Thema ist ein wichtiger Aspekt in 
unserer pädagogischen Arbeit. Alle Fachkräfte setzen 
sich im Zuge der Belehrungen mit diesem Thema aus-
einander, diskutieren Situationen in Dienstbespre-
chungen und stärken so unsere Handlungssicherheit.
Eine transparente und angstfreie Gesprächskultur, der 
bewusste Umgang mit den Beschwerden und die Re-
flexion von Handlungen sind uns im Umgang mit den 
Kindern, den Sorgeberechtigten, anderen Fachkräfte, 
Praktikant*innen und den Vorgesetzten wichtig und 
die Grundpfeiler unseres Bildungsauftrages.
Das Kinderschutzkonzept bildet den Rahmen für prä-
ventive Maßnahmen und Handlungsstrategien in den 
Bereichen:

•	Gewalt und Übergriffe durch andere Kinder
•	�Gewalt und Missbrauch durch  

erwachsene Personen in der Kita
•	Gewalt im familiären Bereich.

In Abhängigkeit von den räumlichen Bedingungen in 
unseren Kindertagesstätten gibt es im Kita-Alltag jeder 
Kindertagesstätte kritische Situationen, die sexuelle 
Grenzverletzungen begünstigen und daher der beson-
deren Aufmerksamkeit der Fachkräfte bedürfen. Ent-
sprechende Situationen, die sich daraus ergebenden 
möglichen Grenzverletzung sowie Schutzmaßnahmen 
zur Vermeidung von Grenzverletzung werden im Kin-
derschutzkonzept ausführlich thematisiert. Wir ha-
ben außerdem eine umfangreiche Risikoanalyse für 
unsere Einrichtung durchgeführt.
Alle Mitarbeitenden unserer Kita unterschreiben eine 
Selbstverpflichtungserklärung zum Schutz der Kinder 
und zur Vorbeugung aller Formen von Gewalt.
Für unsere pädagogische Arbeit bedeutet dies 
Folgendes:

Altersgemäße Aufklärung der Kinder 
Pädagogische Angebote zum Thema Körper, Grenzen, 
Gefühle (Projekte und Arbeit zur Wahrnehmung und 
Benennung des eigenen Körpers, Wahrnehmung, Be-
nennung und Regulation von Gefühlen). 
Vom Kitaeintritt an wird mit den Kindern „Halt Stopp“ 
gelebt. So können die Kinder ihre eigenen Grenzen 
schützen aber auch die Grenzen der anderen Kinder er-
kennen und respektieren lernen. Dies geschieht durch 
das Einüben von verbaler und nonverbaler Kommuni-
kation z.B. abwehrendes Handzeichen.

Nähe und Distanz
Die körperliche Kontaktaufnahme erfolgt nur als Ant-
wort auf die Bedürfnisse des Kindes. Jedes Kind kann 
frei entscheiden, ob es eine Form der körperlichen 
Nähe von Erwachsenen/Kindern annehmen oder aus-
schlagen möchte. Wir achten dabei auf die Gleich-
behandlung aller Kinder. Wir verwenden in der Kita 
keine Kosenamen und sprechen die Kinder mit ihren 
vollen Vornamen an.

Wickelsituation
Jedes Kind hat das Recht darauf, das Wickeln durch 
eine bestimmte Person abzulehnen. Die Kinder werden 
vorrangig durch die festen Bezugspersonen gewickelt. 
Das Wickeln findet in einen gesonderten Raum ohne 
Tür statt. Dies bietet ausreichend Privatsphäre fürs 
Kind und einen offenen Raum für die Erwachsenen. 
In der Krippe ist im Wickelbereich eine verschließba-
re Tür, da der Wickelbereich an den Eingangsbereich 
anschließt und eine Einsehbarkeit durch Dritte somit 
verhindert werden kann.
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Toilettengang
In der Kita befinden sich für jeweils zwei Gruppen drei 
große Kindertoiletten und einer kleinen Toilette für die 
Kinder. In der Krippengruppe gibt es jeweils eine große 
und kleine Toilette. Diese sind alle durch einen festen 
Sichtschutz getrennt. Braucht ein Kind Hilfe beim To-
ilettengang fragen wir um Erlaubnis eintreten zu dür-
fen. Hierbei wird auch auf individuelle Wünsche der 
Kinder Rücksicht genommen. Die Kindertoiletten sind 
mit roten und grünen Schildern versehen, so dass die 
Kinder sehen können, welche Toilette frei bzw. besetzt 
ist.

10. QUALITÄTSMANAGEMENT

Ein kontinuierliches Qualitätsmanagement gewähr-
leitstet neben der Rahmenkonzeption und den Einrich-
tungskonzeptionen die Qualität der pädagogischen Ar-
beit und schafft Anreize für eine Weiterentwicklung. 
Die Qualität der pädagogischen Arbeit in den Kinderta-
gesstätten des Studentenwerks Schleswig-Holstein kon-
tinuierlich zu sichern und weiterzuentwickeln, ist eine 
Gemeinschaftsaufgabe aller pädagogischen Fachkräfte.
Daher haben wir gemeinsam Qualitätskriterien und 
-standards für die pädagogische Arbeit erarbeitet. Das 
Ziel ist es, eine gemeinsame fachliche Orientierung zu 
schaffen und damit die pädagogische Arbeit in den Ein-
richtungen vergleichbar, transparent und überprüfbar
werden zu lassen.
Die gemeinsam erarbeiteten Qualitätskriterien und 
-standards sind in einem Qualitätsshandbuch zusam-
mengeführt. Die Qualitätskriterien enthalten päd-
agogische Schlüsselprozesse und dienen den päda-
gogischen Fachkräften als Arbeitsgrundlage. Dabei 
orientieren wir uns an den Bildungsleitlinien des Lan-
des Schleswig-Holstein.
Die Einrichtungskonzeption und das Qualitätshand-
buch sind nicht endgültig festgeschrieben, da Qualitäts-
entwicklung ein immer wiederkehrender Prozess ist. 
Die Aktualität des Qualitätshandbuches wird kontinu-
ierlich überprüft, überarbeitet und fortgeschrieben. 

KiTaG SH § 20 Qualitätsmanagement und pädago-
gische Fachberatung
„[…] Der Einrichtungsträger hat zur prozesshaften Si-
cherung und Weiterentwicklung der Qualität der Kin-
dertageseinrichtung ein Qualitätsmanagementverfah-
ren zu wählen. Für jede Kindertageseinrichtung wird 
eine qualifizierte Beauftragte oder ein qualifizierter Be-
auftragter für Qualitätsentwicklung benannt.“10

In der Kita Anschützstraße übernimmt diese Aufgabe 
der Qualitätsentwicklung die pädagogische Fachbera-
tung in Kiel, die Leitung der Kita und eine pädagogische 
Fachkraft aus dem Kollegium.

LQK – Lernerorientierte Qualitätsentwicklung  
in Kindertagesstätten
Jeder Einrichtungsträger hat laut §20 KiTaG ein Quali-
tätsmanagementverfahren vorzuhalten. 
Das Studentenwerk Schleswig-Holstein hat sich für 
das Qualitätsmanagementverfahren LQK – Lerner-
orientierte Qualitätsentwicklung für Kindertagesstät-
ten entschieden. Beim LQK-Modell stehen die Kinder 
(Lernende) und die lernende Institution im Fokus der 
Qualitätsbemühungen, d.h. die Qualitätsentwicklung 
der Kindertagesstätte ist auf Beide ausgerichtet. 
Das Studentenwerk Schleswig-Holstein hat die Defini-
tion des gelungenen Lernens wie folgt beschrieben:
„Wir verstehen Lernen als einen intrinsischen Prozess. 
Gelungenes Lernen hat für uns stattgefunden, wenn 
sich jedes Kind auf der Grundlage seiner individuellen 
Ressourcen als selbstwirksamen und selbstbewussten 
Menschen erlebt und sozialemotional gefestigt seinen 
weiteren Lebensweg bewältigen kann. Durch unse-
re sich stetig weiterentwickelnde, professionelle und 
selbstreflektierte Haltung und unser Wissen, schaffen 
wir Fachkräfte eine sichere Lernumgebung und bieten 
eine an den Bedürfnissen des Kindes orientierte päda-
gogische Begleitung.“ 11
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IMPRESSUM

Die vorliegende Konzeption wurde von den  
pädagogischen Fachkräften der Tagesstätte 
 für Studentenkinder „Kita Anschützstraße“ 
 erarbeitet und vom Träger genehmigt. 

Die Konzeption ist die verbindliche Arbeitsgrund-
lage für alle Mitarbeitenden unserer Einrichtung.

Copyright: �alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, 
auch nur auszugsweise, sowie Ver-
vielfältigungen jeglicher Art, nur 
mit Genehmigung des Trägers.

Träger: �Studentenwerk Schleswig-Holstein,  
Westring 385, 24118 Kiel

Lübeck, den 06.12.2025 Christiane Hinz - Kitaleitung

Diese Konzeption ist nicht abgeschlossen. Ände-
rungen, Verbesserungen und Ergänzungen erge-
ben sich aus der Evaluation des pädagogischen All-
tags und sich wandelnden Rahmenbedingungen. 
Eine Überarbeitung der Konzeption findet konti-
nuierlich statt.
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ANHANG – FEEDBACKBOGEN

Liebe Eltern!

Sollten Sie keine gewünschten Ansprechpartner*innen 
antreffen oder Ihnen die Zeit für ein persönliches Ge-
spräch fehlen, haben Sie mit diesem Bogen die Mög-
lichkeit, eine Beschwerde vorzubringen, auf die Sie 
zeitnah eine Rückmeldung erhalten werden.

Bitte werfen Sie das Formular im Briefkasten  
beim Büro ein.

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass anonyme  
Beschwerden nicht bearbeitet werden können.

Datum: Name:

Thema:

INHALT

Inhalt / Sachverhalt der Beschwerde:

evtl. Lösungsvorschläge / Wünsche:

GEGEN WEN / WAS RICHTET SICH DIE BESCHWERDE? (OPTIONAL)

Funktionales

 Einrichtung / Gebäude

 Organisation / Konzept

 Essen / Verpflegung

 Öffnungszeiten

 Träger

 Sonstige:

Personen	

 Fachkraft / Fachkräfte

 Leitung

 stellv. Leitung

 Kita-Gruppe

 Kind / Kinder
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